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 – Annahme 
  

I. EINLEITUNG 

Die Kommission hat am 2. Juni 2021 einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zu 

Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten vorgelegt, der sich 

auf Artikel 148 Absatz 2 AEUV stützt.1  

Die Kommission hat vorgeschlagen, dass die Leitlinien für beschäftigungspolitische 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten von 2020 auch 2021 unverändert gültig bleiben sollen. 2020 

wurden sie mit den vier Dimensionen der Jährlichen Strategie für nachhaltiges Wachstum 

abgestimmt, insbesondere mit der Dimension der ökologischen Nachhaltigkeit, worin das 

Konzept eines stärkeren sozialen Europas für einen gerechten Übergang zum Ausdruck 

kommt und womit die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung 

berücksichtigt werden. Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission aus dem Jahr 2020 

wurde weiter geändert, um auch die Folgen der COVID‑ 19-Pandemie einzubeziehen. 

                                                 
1 Die beschäftigungspolitischen Leitlinien wurden 2010 erstmals zusammen mit den 

Grundzügen der Wirtschaftspolitik als integriertes Maßnahmenpaket zur Unterstützung der 

Strategie Europa 2020 angenommen. 
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II. SACHSTAND 

Der Beschäftigungsausschuss hat dem Rat seine Stellungnahme2 zu den 

beschäftigungspolitischen Leitlinien, einschließlich des Beitrags des Ausschusses für 

Sozialschutz zu den sozialpolitischen Aspekten der Leitlinien, übermittelt.  

Der Europäische Rat hat auf seiner Tagung vom 24./25. Juni 2021 die Beschäftigungslage in 

der Union geprüft und diesbezügliche Schlussfolgerungen angenommen.  

Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme auf seiner Plenartagung am 

16. September 2021 angenommen.  

Der Ausschuss der Regionen hat beschlossen, keine Stellungnahme zu dem Vorschlag 

abzugeben.3 Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme auf der 

Plenartagung am 23. September 2021 angenommen.  

Der Rat hat nun alle erforderlichen Stellungnahmen erhalten, sodass er die 

beschäftigungspolitischen Leitlinien für 2021 prüfen kann. 

Die Gruppe „Sozialfragen“ hat den Vorschlag am 21. September 2021 geprüft. Dabei hat sie 

auch die Stellungnahme des Europäischen Parlaments berücksichtigt. Im Anschluss an eine 

informelle schriftliche Konsultation hat die Gruppe eine grundsätzliche Einigung über den 

Wortlaut des Beschlussentwurfs in der Fassung des Dokuments ST 12367/21 + COR 1 erzielt. 

Das Dokument dient als Grundlage für die laufende Überarbeitung durch die Rechts- und 

Sprachsachverständigen, die für die endgültige Annahme erforderlich ist.  

Der Wortlaut des Entwurfs des Beschlusses zu den beschäftigungspolitischen Leitlinien, der 

aus der auf Gruppenebene erzielten grundsätzlichen Einigung hervorgegangen ist, ist in der 

Anlage wiedergegeben. 

                                                 
2 Schreiben des Vorsitzes des Beschäftigungsausschusses vom 24. Juni 2021. 
3 Schreiben des Ausschusses der Regionen vom 7. Juli 2021. 
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III. FAZIT  

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher ersucht, das gesamte Paket von 

Stellungnahmen zu prüfen und dem Rat (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 

Verbraucherschutz) zu empfehlen, dass er den in der Anlage wiedergegebenen Beschluss des 

Rates zu den beschäftigungspolitischen Leitlinien vorbehaltlich der Überarbeitung durch die 

Rechts- und Sprachsachverständigen auf seiner Tagung am 15. Oktober 2021 annimmt. 

Die endgültige Fassung des Beschlusses des Rates zu den beschäftigungspolitischen 

Leitlinien wird nach Abschluss der Überarbeitung durch die Rechts- und 

Sprachsachverständigen am 13. Oktober vorliegen (als Dokument 12403/21). 

 

 

 

_______________________ 
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ANLAGE 

2021/0137 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zu Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 148 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments4, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

nach Stellungnahme des Beschäftigungsausschusses6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 
4 ABl. C vom , S. . 
5 ABl. C vom , S. . 
6 ABl. C vom , S. . 
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(1) Die Mitgliedstaaten und die Union sind gehalten, auf die Entwicklung einer koordinierten 

Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung der Qualifizierung, Ausbildung 

und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie auf zukunftsorientierte Arbeitsmärkte, die 

auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels reagieren, hinzuarbeiten, um die Ziele 

der Vollbeschäftigung und des sozialen Fortschritts, eines ausgewogenen Wachstums sowie 

eines hohen Maßes an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität gemäß Artikel 3 

des Vertrags über die Europäische Union zu erreichen. Die Mitgliedstaaten haben die 

Förderung der Beschäftigung als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse zu betrachten 

und ihre diesbezüglichen Tätigkeiten im Rat aufeinander abzustimmen, wobei die 

einzelstaatlichen Gepflogenheiten in Bezug auf die Zuständigkeit der Sozialpartner zu 

berücksichtigen sind.  

(2) Die Union bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierung und fördert soziale 

Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die 

Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes, wie in 

Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt. Bei der Festlegung und 

Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen hat die Union gemäß Artikel 9 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) den Erfordernissen im 

Zusammenhang mit der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, mit der 

Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, mit der Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung sowie mit einem hohen Niveau der allgemeinen und beruflichen 

Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen.  
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(3) Gemäß dem AEUV hat die Union wirtschafts- und beschäftigungspolitische 

Koordinierungsinstrumente entwickelt und eingeführt. Als Teile dieser Instrumente bilden 

die im Anhang des Beschlusses (EU) 2020/1512 des Rates7 festgelegten Leitlinien für 

beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten (im Folgenden „Leitlinien“) 

zusammen mit den in der Empfehlung (EU) 2015/1184 des Rates8 genannten Grundzügen 

der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union die integrierten Leitlinien. Sie 

sollen als Richtschnur für die Umsetzung der Politik in den Mitgliedstaaten und in der 

Union dienen und spiegeln die gegenseitige Abhängigkeit der Mitgliedstaaten wider. Die 

entsprechenden koordinierten Strategien und Reformen auf europäischer und nationaler 

Ebene ergeben zusammen einen angemessenen Mix aus nachhaltigen wirtschafts- und 

beschäftigungspolitischen Maßnahmen, die positive Ausstrahlungseffekte entfalten dürften.  

                                                 
7 Beschluss (EU) 2020/1512 des Rates vom 13. Oktober 2020 zu Leitlinien für 

beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten (ABl. L 344 vom 19.10.2020, 

S. 22). 
8 Empfehlung (EU) 2015/1184 des Rates vom 14. Juli 2015 über die Grundzüge der 

Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union (ABl. L 192 vom 

18.7.2015, S. 27). 
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(4) Die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen stehen im Einklang mit dem 

Stabilitäts- und Wachstumspakt, den geltenden Rechtsvorschriften der Union und 

verschiedenen Initiativen der Union, einschließlich der Empfehlung des Rates vom 

30. Oktober 20209, der Empfehlung des Rates vom 15. Februar 201610, der Empfehlung des 

Rates vom 19. Dezember 201611, der Empfehlung des Rates vom 15. März 201812, der 

Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2018 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges 

Lernen13, der Empfehlung des Rates vom 22. Mai 201914, der Empfehlung des Rates vom 

8. November 201915, der Empfehlung des Rates vom 10. März 201416, der Empfehlung des 

Rates vom 24. November 202017, der Empfehlung der Kommission vom 4. März 2021 zu 

einer wirksamen aktiven Beschäftigungsförderung (EASE) nach der COVID-19-Krise18 und 

der Empfehlung des Rates zur Einführung einer Europäischen Garantie für Kinder19. 

                                                 
9 Empfehlung des Rates vom 30. Oktober 2020 zum Thema „Eine Brücke ins Arbeitsleben – 

Stärkung der Jugendgarantie“ und zur Ersetzung der Empfehlung des Rates vom 

22. April 2013 zur Einführung einer Jugendgarantie, 2020/C 372/01 (ABl. C 372 vom 

4.11.2020, S. 1).  
10 Empfehlung des Rates vom 15. Februar 2016 zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser 

in den Arbeitsmarkt (ABl. C 67 vom 20.2.2016, S. 1). 
11 Empfehlung des Rates vom 19. Dezember 2016 für Weiterbildungspfade (ABl. C 484 vom 

24.12.2016, S. 1). 
12 Empfehlung des Rates vom 15. März 2018 zu einem Europäischen Rahmen für eine 

hochwertige und nachhaltige Lehrlingsausbildung (ABl. C 153 vom 2.5.2018, S. 1). 
13 Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2018 zu Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen 

(ABl. C 189 vom 4.6.2018, S. 1). 
14 Empfehlung des Rates vom 22. Mai 2019 zu hochwertiger frühkindlicher Betreuung, 

Bildung und Erziehung (ABl. C 189 vom 5.6.2019, S. 4). 
15 Empfehlung des Rates vom 8. November 2019 zum Zugang zum Sozialschutz (ABl. C 387 

vom 15.11.2019, S. 1). 
16 Empfehlung des Rates vom 10. März 2014 zu einem Qualitätsrahmen für Praktika 

(ABl. C 88 vom 27.3.2014, S. 1). 
17 Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und Weiterbildung für 

nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und Resilienz, 2020/C 417/01 

(ABl. C 417 vom 2.12.2020, S. 1). 
18 Empfehlung (EU) 2021/402 der Kommission vom 4. März 2021 zu einer wirksamen aktiven 

Beschäftigungsförderung (EASE) nach der COVID-19-Krise, C/2021/1372 (ABl. L 80 vom 

8.3.2021, S. 1). 
19 Empfehlung (EU) 2021/1004 des Rates vom 14. Juni 2021 zur Einführung einer 

Europäischen Garantie für Kinder (ABl. L 223 vom 22.6.2021, S. 14). 
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(5) Im Europäischen Semester werden die verschiedenen Instrumente in einem übergreifenden 

Rahmen für integrierte multilaterale Koordinierung und Überwachung der wirtschafts- und 

beschäftigungspolitischen Maßnahmen zusammengeführt. Im Europäischen Semester 

werden ökologische Nachhaltigkeit, Produktivität, Fairness und Stabilität angestrebt und die 

Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte sowie ihres Überwachungsinstruments, 

dem sozialpolitischen Scoreboard, einbezogen; außerdem ist eine enge Zusammenarbeit mit 

den Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und anderen Interessenträgern vorgesehen. Auch 

die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird unterstützt. Die 

Beschäftigungs- und Wirtschaftspolitik der Union und der Mitgliedstaaten sollte auf den 

Übergang Europas zu einer klimaneutralen, ökologisch nachhaltigen und digitalen 

Wirtschaft abgestimmt sein, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit führen, angemessene 

Arbeitsbedingungen gewährleisten, Innovationen, soziale Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit fördern sowie Ungleichheiten und regionale Unterschiede abbauen. 

(6) Klimawandel und umweltbezogene Herausforderungen, Globalisierung, Digitalisierung, 

künstliche Intelligenz, Telearbeit, Plattformwirtschaft und demografischer Wandel 

verändern die europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften. Die Union und ihre 

Mitgliedstaaten sollten zusammenarbeiten, um diese strukturellen Herausforderungen 

wirksam anzugehen und die bestehenden Systeme entsprechend anzupassen, wobei die enge 

Verflechtung der Volkswirtschaften, Arbeitsmärkte und einschlägigen Strategien der 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen ist. Dies erfordert abgestimmte, ehrgeizige und wirksame 

politische Maßnahmen sowohl auf Ebene der Union als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten 

im Einklang mit den Bestimmungen des AEUV und den Unionsvorschriften zur 

wirtschaftspolitischen Steuerung sowie unter Berücksichtigung der Europäischen Säule 

sozialer Rechte. Zu solchen politischen Maßnahmen sollten eine Ankurbelung nachhaltiger 

Investitionen, eine erneuerte Verpflichtung zu angemessen gestaffelten Reformen zur 

Förderung des Wirtschaftswachstums, der Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, der 

Produktivität, angemessener Arbeitsbedingungen, des sozialen und territorialen 

Zusammenhalts, der Aufwärtskonvergenz und der Widerstandsfähigkeit sowie die 

Wahrnehmung haushaltspolitischer Verantwortung gehören. Sie sollten sowohl auf der 

Angebots- als auch auf der Nachfrageseite ansetzen und ökologische, 

beschäftigungspolitische und soziale Auswirkungen berücksichtigen.  
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(7) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission haben die europäische Säule 

sozialer Rechte20 (im Folgenden „Säule“) proklamiert. Mit der Säule werden 20 zentrale 

Grundsätze und Rechte zur Unterstützung gut funktionierender und fairer Arbeitsmärkte und 

Sozialsysteme festgelegt; diese Grundsätze werden in drei Kategorien unterteilt: 

Chancengleichheit und Arbeitsmarktzugang, faire Arbeitsbedingungen sowie Sozialschutz 

und soziale Inklusion. Die Grundsätze und Rechte dienen als Richtschnur für die Strategie 

der Union und stellen sicher, dass der Übergang zu Klimaneutralität und ökologischer 

Nachhaltigkeit, die Digitalisierung sowie der demografische Wandel sozial verträglich und 

gerecht erfolgen. Die Säule und das begleitende sozialpolitische Scoreboard bilden einen 

Bezugsrahmen, um die beschäftigungs- und sozialpolitische Leistung der Mitgliedstaaten zu 

überwachen, Reformen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu fördern und um in 

der heutigen Wirtschaft das „Soziale“ mit dem „Markt“ in Einklang zu bringen, auch durch 

die Förderung der Sozialwirtschaft. Am 4. März 2021 legte die Kommission einen 

Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte21 vor, der ehrgeizige, 

aber realistische Kernziele und ergänzende Teilziele für 2030 in den Bereichen 

Beschäftigung, Kompetenzen, Bildung und Soziales enthält.  

                                                 
20 Interinstitutionelle Proklamation zur europäischen Säule sozialer Rechte (ABl. C 428 vom 

13.12.2017, S. 10). 
21 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Aktionsplan zur 

europäischen Säule sozialer Rechte“ (COM(2021) 102 final).  



 

 

12312/21   jb/KWO/rp 10 

 LIFE.4  DE 
 

(8) Am 8. Mai 2021 erkannten die Führungsspitzen der EU auf dem Sozialgipfel in Porto22 die 

europäische Säule sozialer Rechte als ein grundlegendes Element der Erholung an, deren 

Umsetzung die Bemühungen der Union um einen digitalen, grünen und fairen Übergang 

verstärken und einen Beitrag zur Verwirklichung der sozialen und wirtschaftlichen 

Aufwärtskonvergenz sowie zur Bewältigung der demografischen Herausforderungen leisten 

werde. Sie betonten, dass die soziale Dimension, der soziale Dialog und die aktive 

Einbeziehung der Sozialpartner im Mittelpunkt einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen 

sozialen Marktwirtschaft stünden. Nach Ansicht der Mitgliedstaaten bietet der von der 

Kommission vorgelegte Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte eine nützliche 

Orientierungshilfe für die Umsetzung der Säule, einschließlich in den Bereichen 

Beschäftigung, Kompetenzen, Gesundheit und Sozialschutz. Sie begrüßten die neuen EU-

Kernziele für 2030 in den Bereichen Beschäftigung (78 % der 20- bis 64-Jährigen sollen 

erwerbstätig sein), Kompetenzen (60 % aller Erwachsenen sollen jedes Jahr an 

Fortbildungen teilnehmen) und Armutsbekämpfung (Verringerung der Zahl der betroffenen 

Menschen um mindestens 15 Millionen, darunter fünf Millionen Kinder) sowie das 

überarbeitete sozialpolitische Scoreboard, da sie dazu beitrügen, die Fortschritte bei der 

Umsetzung der Grundsätze der Säule sozialer Rechte als Teil des Prozesses der 

Koordinierung der Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Semesters zu überwachen. 

Darüber hinaus merkten die Mitgliedstaaten an, dass es mit der schrittweisen Erholung 

Europas von der COVID-19-Pandemie zur Priorität werde, Arbeitsplätze nicht mehr nur zu 

schützen, sondern neue zu schaffen und ihre Qualität zu verbessern; ihrer Auffassung nach 

wird die Umsetzung der Grundsätze der europäischen Säule sozialer Rechte 

ausschlaggebend sein, um die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen für alle im 

Rahmen einer inklusiven Erholung zu gewährleisten. Sie unterstrichen ihr Bekenntnis zu 

Einheit und Solidarität, das auch bedeutet, dass die Chancengleichheit aller sichergestellt 

wird und niemand zurückgelassen wird. Sie bekräftigten ihre Entschlossenheit, wie in der 

Strategischen Agenda der EU für 2019-2024 festgelegt, die Umsetzung der europäischen 

Säule sozialer Rechte auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene unter gebührender Beachtung 

der jeweiligen Zuständigkeiten sowie der Grundsätze der Subsidiarität und der 

Verhältnismäßigkeit weiter zu intensivieren. Abschließend betonten die Mitgliedstaaten, wie 

wichtig eine genaue Verfolgung der Fortschritte – auch auf höchster Ebene – sei, die bei der 

Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und der EU-Kernziele für 2030 erzielt 

würden.  

                                                 
22 Informelle Tagung des Europäischen Rates, Erklärung von Porto, 8. Mai 2021. 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
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(9) Reformen des Arbeitsmarkts, einschließlich der nationalen Lohnfestsetzungsmechanismen, 

sollten sich nach den einzelstaatlichen Gepflogenheiten des sozialen Dialogs richten, damit 

gerechte Löhne sichergestellt werden, die einen angemessenen Lebensstandard und ein 

nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Sie sollten auch den notwendigen Spielraum für eine 

umfassende Berücksichtigung sozioökonomischer Aspekte vorsehen, einschließlich 

Verbesserungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Innovation, 

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen, Erwerbstätigenarmut, Bildung 

und Kompetenzen, öffentliche Gesundheit, Inklusion und Realeinkommen. Die 

Mitgliedstaaten und die Union sollten dafür sorgen, dass die Auswirkungen der 

COVID-19-Krise auf Gesellschaft, Beschäftigung und Wirtschaft abgefedert werden und 

dass sich der Wandel fair und sozial gerecht vollzieht. Es gilt, die wirtschaftliche Erholung 

zu konsolidieren und die Bemühungen um eine inklusive und widerstandsfähige 

Gesellschaft zu stärken, in der die Menschen geschützt und in die Lage versetzt werden, den 

Wandel zu antizipieren und zu bewältigen, und in der sie sich aktiv am gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Leben beteiligen können. Wie in der Empfehlung der Kommission zu 

einer wirksamen aktiven Beschäftigungsförderung (EASE) nach der COVID-19-Krise 

hervorgehoben wird, ist ein kohärentes Bündel aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 

mit befristeten Einstellungs- und Übergangsanreizen, Kompetenzstrategien und besseren 

Arbeitsvermittlungsdiensten erforderlich, um Arbeitsmarktübergänge zu unterstützen.  

(10) Diskriminierung in all ihren Formen sollte bekämpft, die Gleichstellung der Geschlechter 

gewährleistet und die Beschäftigung junger Menschen unterstützt werden. 

Zugangsmöglichkeiten und Chancen sollten für alle sichergestellt und Armut und soziale 

Ausgrenzung – auch von Kindern – sollten abgebaut werden, insbesondere indem für gut 

funktionierende Arbeitsmärkte sowie angemessene und inklusive Sozialschutzsysteme 

gesorgt wird und Hindernisse für die Teilhabe an der allgemeinen und beruflichen Bildung 

und am Arbeitsmarkt beseitigt werden; dies schließt auch Investitionen in frühkindliche 

Betreuung, Bildung und Erziehung und in digitale Kompetenzen ein. Ein zeitnaher und 

gleichberechtigter Zugang zu erschwinglichen langfristigen Pflege- und 

Gesundheitsdiensten, einschließlich Prävention und Förderung der Gesundheitsversorgung, 

ist angesichts der COVID-19-Krise und im Kontext alternder Gesellschaften von besonderer 

Bedeutung. Das Potenzial von Menschen mit Behinderungen, zu Wirtschaftswachstum und 

sozialer Entwicklung beizutragen, sollte stärker genutzt werden. Da an den Arbeitsplätzen in 

der Union neue Wirtschafts- und Geschäftsmodelle Einzug halten, ändern sich auch die 

Beschäftigungsverhältnisse. Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass in diesen 

Beschäftigungsverhältnissen, die im Zuge der neuen Arbeitsformen entstehen, das 

europäische Sozialmodell aufrechterhalten und weiter gestärkt wird. 
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(11) Die integrierten Leitlinien sollten als Grundlage für die länderspezifischen Empfehlungen 

dienen, die der Rat gegebenenfalls an die Mitgliedstaaten richtet. Angesichts der Einführung 

der Aufbau- und Resilienzfazilität passte die Kommission den Zyklus des Europäischen 

Semesters 2021 an und schlug lediglich – wie im Stabilitäts- und Wachstumspakt 

vorgesehen – Empfehlungen zur Haushaltslage der Mitgliedstaaten im Jahr 2021 vor.  

(12) Die Mitgliedstaaten sollten REACT-EU23, in dessen Rahmen die Kohäsionsfonds bis 2023 

aufgestockt werden, den Europäischen Sozialfonds Plus, die neue Aufbau- und 

Resilienzfazilität24 und andere Unionsfonds, einschließlich des Fonds für einen gerechten 

Übergang und InvestEU, in vollem Umfang nutzen, um Beschäftigung, soziale 

Investitionen, soziale Inklusion, Barrierefreiheit, Möglichkeiten der Weiterqualifizierung 

und Umschulung der Arbeitskräfte, lebenslanges Lernen und hochwertige allgemeine und 

berufliche Bildung für alle, einschließlich digitaler Kompetenzen und Qualifikationen, zu 

fördern. Die Mitgliedstaaten sollten auch den überarbeiteten Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer25 in vollem Umfang 

nutzen, um Arbeitnehmer zu unterstützen, die infolge größerer 

Umstrukturierungsmaßnahmen, etwa aufgrund der COVID‑ 19-Krise, und 

sozioökonomischer Übergangsprozesse, die durch die Globalisierung sowie durch 

technologische und ökologische Veränderungen entstehen, entlassen wurden. Auch wenn 

sich die integrierten Leitlinien an die Mitgliedstaaten und die Union richten, sollten sie in 

Partnerschaft mit allen nationalen, regionalen und lokalen Behörden und unter enger 

Einbeziehung von Parlamenten sowie Sozialpartnern und Vertretern der Zivilgesellschaft 

umgesetzt werden. 

                                                 
23 Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf 

zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der 

Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen 

Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft 

(REACT-EU) (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30). 
24 Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 

18.2.2021, S. 17). 
25 Verordnung (EU) 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 

über den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten 

entlassener Arbeitnehmer (EGF) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 

(ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 48). 
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(13) Der Beschäftigungsausschuss und der Ausschuss für Sozialschutz sollten – im Einklang mit 

ihrem jeweiligen vertragsgestützten Mandat – überwachen, wie die einschlägigen 

politischen Maßnahmen unter Berücksichtigung der beschäftigungspolitischen Leitlinien 

umgesetzt werden. Diese Ausschüsse sollten mit den anderen Vorbereitungsgremien des 

Rates, die an der Koordinierung der wirtschafts- und sozialpolitischen Maßnahmen beteiligt 

sind, eng zusammenarbeiten. Der Grundsatzdialog zwischen dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und der Kommission sollte insbesondere in Bezug auf die Leitlinien für 

beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten beibehalten werden. 

(14) Der Ausschuss für Sozialschutz wurde gehört — 

 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:  

Artikel 1 

Die Leitlinien für beschäftigungspolitische Maßnahmen der Mitgliedstaaten, wie sie im Anhang des 

Beschlusses (EU) 2020/1512 des Rates festgelegt sind, behalten für 2021 ihre Gültigkeit und 

werden von den Mitgliedstaaten bei ihren beschäftigungspolitischen Maßnahmen und 

Reformprogrammen berücksichtigt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

 

 

______________________ 
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